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Mitteilung 

 

 

Erhebung der Daten zur Teilzeit an Grund-, Mittel- und Oberschulen für das Schuljahr 2023/24 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, 
sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sekretariaten! 
 
Anbei übermitteln wir Ihnen den Vordruck zur Erhebung der Teilzeit an den Grund-, Mittel- und 
Oberschulen im Schuljahr 2023/24 und ersuchen Sie, diesen bis 20. April 2023 an unser Amt zu senden. 
Im Vordruck sind die Stunden der Lehrpersonen einzutragen, die im laufenden Schuljahr an ihrer Schule 
unterrichten und die im Schuljahr 2023/24 einen Teilzeitauftrag innehaben. Anzuführen sind auch die 
Reduzierung der Unterrichtszeit und die Pension-Teilzeit. Nicht anzuführen sind die Ruhepausen bei 
mehrjähriger Gliederung der Arbeitszeit und die Besondere Teilzeit und auch nicht die ganzjährigen 
Abwesenheiten. 
 
Die ganzjährig freien Stellen (Erziehungsgründe, Teilzeitwartestände und andere ganzjährige 
Abwesenheiten) erheben wir zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Das Ausmaß der Teilzeit kann aus dienstlichen Erfordernissen noch nachträglich verändert werden, sofern 
die restlichen Stunden nicht im Zuge der befristeten Versetzungen, Verwendungen und provisorischen 
Zuweisungen bzw. der Supplenzvergabe besetzt wurden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Amtsdirektor 

Wolfgang Oberparleiter 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

Anlagen 
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